
■ Wo liegen die Unterschiede zwischen Klausursachverhalt und
bekanntem Problem?

■ Zwingen vielleicht gerade diese Unterschiede zu einer divergie-
renden rechtlichen Wertung?

D. SCHLUSS

Der Beitrag hat aufzuzeigen versucht, dass sich in strafrecht-
lichen Klausuren vertretbare Ergebnisse auch dann erzielen
lassen, wenn zwar der konkrete Streitstand nicht präsent ist,

der Prüfling jedoch die Grundlagen des Strafrechts verstan-
den hat. Für die Klausurvorbereitung lohnt es deshalb, den
Blick auf übergreifende Zusammenhänge zu weiten und nicht
beim Auswendiglernen diverser Streitstände zu verharren.
Nur wer die Frage nach dem „warum“ einzelner (straf-)
rechtlicher Wertungen zu ergründen sucht, kann ein Ver-
ständnis für das Strafrecht insgesamt erlangen und unbekann-
te Probleme und neue Sachverhaltskonstellationen in Klausu-
ren souverän bewältigen. Eben diese Fähigkeit wird in mo-
dernen Klausuren in Studium und Examen abgeprüft.
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& SACHVERHALT

V ist großer Fan der Heidelheimer Hockeys und nimmt regelmäßig an Wetten auf deren
Spiele in der deutschen Eishockeyliga teil. Um seinen Profit zu maximieren, wendet er sich an
Schiedsrichter T und bietet diesem eine finanzielle „Unterstützung“ für den Fall an, dass ihm
dieser verbindlich ein bestimmtes Ergebnis zusichert. T willigt in den Vorschlag des V ein
und sichert zu, ein Spiel der Heidelheimer Hockeys mit einem zwei Wochen zuvor fest-
zulegenden Ergebnis enden zu lassen, damit V entsprechende Sportwetten abschließen kann.
Im Erfolgsfall soll T eine Zahlung von 50.000 EUR erhalten.

In Anschluss an diese Absprache schließt V online bei dem großen Wettveranstalter B ent-
sprechende Sportwetten mit einem Einsatz von 100.000 EUR, der der Höchstgrenze für
Wetteinsätze entspricht, ab, die von B automatisiert angenommen werden. Trotz krasser
Fehlentscheidungen gelingt es T jedoch nicht, das Spiel mit dem festgelegten Ergebnis enden
zu lassen, sodass T und V leer ausgehen. Wäre das Spiel wie zugesichert ausgegangen, hätte V
den Wettschein in einen Automaten eingeführt und auf „Gewinn auszahlen“ geklickt, worauf
B an V, ohne Zwischenschritte, automatisiert 500.000 EUR ausgezahlt hätte. B wäre tatsäch-
lich jedoch nur dann zur Zahlung der 500.000 EUR verpflichtet gewesen, wenn das Ergebnis
bei regelgerechtem Spielverlauf zustande gekommen wäre.

Nach Scheitern der Wettaktion sucht V nach anderen Wegen, um an finanzielle Mittel zu
kommen. Als sich sein wohlhabender Geschäftspartner G für mehrere Wochen auf Ge-
schäftsreise in einem Heidelheimer Hotel befindet, sieht V die Möglichkeit gekommen, den G
zu entreichern. Um in dessen Hotelzimmer Bargeld zu entwenden, begibt sich V in das Hotel
des G und lässt sich von dem Rezeptionisten R unter falscher Namensangabe die elektro-
nische Schlüsselkarte des G aushändigen, die dieser dort zur Aufbewahrung abgegeben hat.
Die Schlüsselkarte möchte er nach der Aktion an der Rezeption zurückgeben.

Wie geplant, betritt V mittels der Schlüsselkarte das Zimmer. Schnell findet er die Geldvorräte
des G und steckt diese in seine Tasche ein. Als er zum Verlassen des Zimmers aufbrechen
will, betritt jedoch Hausdetektiv H durch die noch offenstehende Tür das Zimmer. Um den
Verlust des Geldes zu verhindern, versteckt sich V hinter einem Schrank und versetzt H,
noch bevor dieser ihn entdeckt hat, einen Faustschlag in den Nacken. H erleidet eine schwere
Gehirnerschütterung und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden – dort verstirbt er auf-
grund seines geschwächten Gesundheitszustandes an der Infektion mit einem gefährlichen
Krankenhauskeim. Mit dem Tod des H hatte V nicht gerechnet.

* Die Verfasserin Schmitt-Leonardy ist Inhaberin der Juniorprofessur für Strafrecht, Strafprozessrecht und interdisziplinäre
Rechtsforschung an der Universität Bielefeld. Der Verfasser Weng ist Akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und
Strafprozessrecht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie (Prof. Dr. Jan C. Schuhr). Die Klausur wurde ebendort als Open-Book-
Klausur in der Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene mit einer Bearbeitungszeit von 2,5 Stunden gestellt.
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Wie hat sich V strafbar gemacht?

Etwaig erforderliche Strafanträge sind gestellt. Die §§ 211–231 StGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

Tatkomplex 1: Der Sportwettbetrug

A. SPORTWETTBETRUG DURCH ANGEBOT EINES ERFOLGSHONORARS GEGENÜBER T,
§§ 265 C IV, 265 E NR. 1 STGB

I. Tatbestandsmäßigkeit

1. Objektiver Tatbestand

Der Anwendungsbereich ist eröffnet (vgl. im Kontext des Fußball- oder Golfsports aber die
außerordentlich scharfsinnige Analyse von Krack ZIS 2021, 486 [487], der betont, dass der
Anwendungsbereich nur bei einer Sportveranstaltung eröffnet ist, wenn „Regeln einzuhalten
[sind], die von einer nationalen oder internationalen Sportorganisation mit verpflichtender
Wirkung für ihre Mitgliedsorganisationen verabschiedet wurden“ [§§ 265 c V Nr. 2, 265 d V
Nr. 2 StGB]; für den klassischen Fußball [Association Football] entscheidet die FIFA alsWelt-
fußballverband – anders als bei Futsal und Beach-Soccer – die Regeln aber nicht selbst, sondern
wendet lediglich die durch den in Zürich ansässigen Verein IFAB [International Football
Association Board] generierten Regeln an. Beim Eishockey-Sport ist dies anders, vgl. https://
www.del-2.org/media/regeln/DEL_Regelbuch_2018-2022.pdf). T ist als Schiedsrichter taugli-
cher Vorteilsempfänger iSd § 265 c IV StGB (zum Schiedsrichterbegriff BT-Drs. 18/8831, 18;
Satzger/Schluckebier/Widmaier/Satzger, StGB, 5. Aufl. 2020, StGB § 265 c Rn. 21; erörtert
werden könnte, ob es sich auf die Schiedsrichtereigenschaft des T auswirkt, dass im Eishockey
mehrere Personen für die Regeleinhaltung zuständig sind; in dieser Konstellation krit. hinsicht-
lich der Schiedsrichtereigenschaft StamNZWiSt 2018, 41 [43]).

V hat dem T einen Vorteil als Gegenleistung für eine Manipulationshandlung mit Sportwett-
bezug in Höhe von 50.000 EUR versprochen. Die Absprache zwischen T und V war auf eine
Zahlung an T als Gegenleistung für die regelwidrige Beeinflussung des Eishockeyspiels durch
ebendiesen ausgerichtet, womit ein Vorteil aus einer Sportwette ermöglicht werden sollte.
Die erforderliche Unrechtsvereinbarung (hierzu Krack wistra 2017, 289 [291 f.]; Rübenstahl
JR 2017, 264 [273]) liegt also vor.

2. Subjektiver Tatbestand

Hierbei hat V vorsätzlich, nämlich mit dolus directus 1. Grades, hinsichtlich der Umstände
des objektiven Tatbestands gehandelt.

II. Rechtswidrigkeit und Schuld

Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich.

III. Besonders schwerer Fall, § 265 e Nr. 1 StGB

Ein besonders schwerer Fall nach § 265 e Nr. 1 StGB liegt vor, wenn sich die Tat des V auf
einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht. Hierzu kommt es auf den Umfang der Zuwendung
an den Vorteilsnehmer an (vgl. BT-Drs. 18/8831, 22; BeckOKStGB/Bittmann/Rübenstahl/
Großmann, Beck'scher Online-Kommentar StGB, 52. Ed. 1.2.2022, § 265 e Rn. 2), der in
Entsprechung zu §§ 263 II Nr. 2, 264 II Nr. 1, 267 II Nr. 3 StGB grundsätzlich bei einem
Vorteil von etwa 50.000 EUR anzunehmen ist (BGH NStZ 2016, 349 [350]; MüKoStGB/
Schreiner, Münchener Kommentar zum StGB, 4. Aufl. 2022, § 265 e Rn. 3; krit. hinsichtlich
einer allzu starren Betrachtung Fischer, StGB, 69. Aufl. 2022, StGB § 265 e Rn. 3; Vorschlag
für eine relative Bestimmung bei Rübenstahl JR 2017, 333 [336]). Bei der beabsichtigten
Zahlung an T in Höhe von 50.000 EUR sind vor diesem Hintergrund die Voraussetzungen
eines besonders schweren Falls nach § 265 e Nr. 1 StGB zu bejahen.

IV. Ergebnis

V hat sich des Sportwettbetrugs in einem besonders schweren Fall gem. §§ 265 c IV, 265 e
Nr. 1 StGB strafbar gemacht.

Anwendungsbereich

Unrechtsvereinbarung

Vorteil großen Ausmaßes
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